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RS OGH 1974/9/4 5Ob155/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.09.1974

Norm

ABGB §951

ABGB §956

ABGB §1444 Dc

Rechtssatz

Im Hinblick auf die Schwierigkeit der Unterscheidung zwischen vertragsmäßigen und unentgeltlicher

Verzichtserklärungen und Schenkung ist zu ihrer Berücksichtigung bei der Berechnung des P ichtteiles bedeutsam,

wann die vertragsmäßige und unentgeltliche Verzichtserklärung des Erblassers abgegeben wurde.
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